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16.5 .. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom , 
mit dem die Eisenbahn-Verkehrsordnung ab-

. geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Die Eisenrbahn-Verkehrsordnung, BGBl. 
Nr. ~13/1954, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. Nr. 51/1956, wird wie folgt geändert: 

1. Der "Abs. 11 des § 39 tritt außer Kraft.Die 
Abs. 12, 13, 14 und 15 erhalten die Bezeich­
nung 11, 12, 13 und 14. 

2. § 58 Abs. 1 lit. f hat zu lauten: 
;,f) Gattung, Nummer, Eigentumsmerkmal, 

Tragfähigkeit (bei Privatwagenauch Eigen­
gewicht), erforderl<ichenfalls die Ladefläche 
des Wagens, wenn der Albsenderdas Gut 
als Ladung eines Wagens aufgibt (Wagen­
ladung);" 

3. § 61 Arbs. 2 !hat zu lauten: 
"Für die Belastung des Wagens ist die an 

diesem angeschriebene Tragfähigkeit maßgebend. 
Eine die Tragfähigkeit überschreitende Be­
lastung - Wagenüberlastung - ist nicht ge­
stattet." 

4. § 62 Abs. 4 lit. d hat zu lauten: 
"d) bei einer während der Beförderung durch 

Witterungseinflüsse verursachten' über­
lastung, wenn der Absender nachweist, daß 
bei der Beladung. des Wagens die an­
geschriebene Tragfähigkeit nicht über­
sdlritten. wurde." 

Artikel 11. 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 
in.K'raft. 

Artikel III. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Verkehr und Elektri­
zitätswirtschaft betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Um die Abfertigung von Expreßstückgut 
wesentlidl zu besdlleunigen, soll für die Eisen­
bahn nicht mehr die Verpflichtung gemäß § 39 
Abs; 11 EVa. bestehen, das Gewicht des Gutes 
bei der Annahme in jedem Falle festzustellen, 
sondern es soll die Bestimmung des § 60 Abs. 4 
EVa. gelten, wonam die Eisenbahn berechtigt 
ist, von der Verwiegung bei der Annahme des 
Gutes zur Beförderung abzusehen, wenn der Ab­
sender das Gewicht im Frachtbrief eingetragen 
und die Namwiegung im Frachtbrief nicht be­
antragt hat. Aus diesem Grunde soll der Abs. 11 
des § 39, in dem die Sonderregelung für Expreß­
stüCkgut getroffen ist, außer Kraft gesetzt 
werden, so daß gemäß § 45 EVa. die Bestim­
mung des § 60 Abs .. 4 EVO. aUch für Expreß­
stückgut gilt. 

Die dem Internationalen Eisenhahnverband 
(Ur C) angehörenden Eisenbahnverwal tungen 
- Mitglieder der UIe sind derzeit die wichtigsten 
Eisen:bahnverwaltungen der europäischen Länder­
mit Ausnahm'e der UdSSR und Albaniens sowie 
emlge außereuropäische Eisenbahnverwaltun'; 
gen - bringen an ihren Güterwagen ab 1. Jän­
ner 1957 neue. Gewichtsanschriften, betreffend 
die zulässige Belastung der Wagen an. Die Güter: 
wagen sollen bis spätestens 31. Dezember 1959 
mit den neuen Gewichtsanschriften versehen sein. 
Wenn bisher aus den Wagenaufsmriften grund­
sätzlich das Ladegewicht des Wagens zu ersehen 
und bei einem Teil der Wagen die Tragfähigkeit 
zusätzlich angegeben gewesen ist, wird aus der 
neuen Aufschrift in jedem Falle nur mehr die 
Tragfähigkeit des Wagens zu ersehen sein. 
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Bisher war es zulässig, die Wagen his zu dem I weden, daß in Verfr.ächterkreisen wegen der 
angeschriebenen Ladegewicht zu Ibeladen.Eine manchmal schwierigen Unterscheidungsmerkmale 
üherschreitung des Ladegewichtes his zur Trag- zwischen alten und neuen gesetzlichen und 
fähigkeit oder, sofern diese nicht angeschrieben tarifarischen Vorschriften Unsicherheit entsteht. 
ist, eine überschreitung des Ladegewichtes um Aus einer solchen Unsicherheit könnten sich 
5% ist Ibislher zugelassen worden, wenn nach der Wagenüberlastungen ergeben, die wieder die 
natürlichen Beschaffenheit des Gutes nicht zu be- Sicherheit des Eisenhahnbetriebes, auf das 
fürchten gewesen ist, daß infolge von Witte- schwe'rste gefährden. Aus diese111; Grunde soll 
rungseinflüssen während der BefÖrderung die gesetzlich. und tarifarisch schon jetzt der Zustand 

,Tragfähigkeit des Wagens überschritten werde. hergestellt werden, wie er ab 1. Jänner 1960 ein­
Diese sowohl im § 61 Abs. 2 EVO. sowie im Ar- heitlich auch im internationalen Verk~hr tbe­
tikel 7 § 6 lit. e CIM, enthaltene Bestimmung stehen wird. 
muß jedoch auf Grund der Tatsache, daß aus den Die durch die 1\nderung der die Belastung der 
Aufschriften der Güterwagen nicht mehr das Güterwagen' kennzeichnenden Aufschriften an 
Ladegewicht, sondern die Tragfähigkeit zu er- den Wagen ibedingten Knderungen, der Eisen­
sehen sein wird, entsprechend geändert werden. bahn-Verkehrsordnung sollen vor allem die 

Für den Geltungs!bereich der CIM wurde be- bessere Ausnützung des vOl'handenen Wagen~ 
reits eine entsprechende tarifal'ische Regelung raumes, und zwar sowohl zum Vorteil der Ver­
von den Eisenhahnverwaltungen getroffen. Auch frächterals auch der Eisenbahnen, gewährleisten. 
die OBB waren gezwungen, für den Inlandver- Der vorliegende Gesetzentwurf wurde den in 
kehr entsprechende tarifarische Maßnahmen zu Betracht kommenden Zentral!behör:den, und zwar, 
treffen. Es wurde festgelegt, daß die die zuläs- dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium 
sige Belastung kennzeichnende Gewichtsauf- für Justiz, dem Bundesministerium für Handel , 
schrift an dem Güterwagen dessen Tragfähigkeit und Wiederaufhau und dem Bundesministerium 
bedeutet; bei mehreren Aufschriften !bedeutet das für Land- und Forstwirtschaft, sowie den Eisen­
höchste angeschrielbene Gewicht die Tragfähigkeit bahnen (OBB und Privatlbahnen) zur Stellung­
des Wagens. Der Absender muß nach der neu~n nahme und den gesetzl~chen Interessenvertretun­
Regelung auf Gewichtszunahme des Gutes wäh- gen, und zwar der, Bunde&kammer der gewerb­
rend ·der Beförderung infolge von Witterungs- lichen Wirtschaft, dem Osterreichischen Arhei­
einflüssen nicht me'hr Bedacht nehmen. Er muß terkammertag, der Präsidentenkonferenz der 
hinsichtlich der Belastung des Güterwagens nur ,Landwirtschaftskammern Osterreichsund dem 
beachten, daß die Tragfä:higkeit des Wagens bei Landarbeiterkammertag, zur Begutaclming' zu­
der Beladung nicht ü.berschritten wird. Tritt geleitet; E,inwendungen gegen den vorliegenden 
während der Beförderung eine Gewichtszunahme Entwurf wurden von den genannten Stellen 
infolge von Witterungseinflüssen ein, so wird nicht erhoben, Mehrkosten für die Verwaltung 
aus diesem Titel ein Frachtzuschlag nicht ein- werden aus der Durchführung des Gesetzes nicht 
gehoben. Durch diese Regelung soll vermieden erwachsen. 
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